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In der rechtswissenschaftlichen Diskussion wird die rechtliche und so-

ziale Situation von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus prak-

tisch ausgeblendet. Dabei hat die Zahl der Menschen, die sich „ille-

gal“ in Deutschland und anderen Staaten Europas aufhalten, in den

letzten Jahren erheblich zugenommen. Manche AutorInnen sprechen

bereits von einer neuen sozialen Schicht und befürchten, dass die „Il-

legalen“ den Platz des Lumpenproletariats des 19. Jahrhunderts ein-

nehmen werden.1 Schätzungen zufolge, welche die Beitrittsländer be-

reits mit umfassen, leben in der Europäischen Union fast zehn Millio-

nen Menschen ohne Papiere. In der BRD dürften es allein zwischen

0,5 und 1,5 Millionen Menschen sein.2 Die Situation dieser Menschen

zwingt dazu, sich dem Problem der Illegalisierung anzunehmen.

Das Phänomen „ Illegalität“

Es gibt unterschiedliche Gründe weshalb Menschen sich „illegal“ in

einem Staat aufhalten: Manche reisen zunächst „legal“ ein. Doch dann

läuft die Aufenthaltserlaubnis ab, die Abschiebung droht und die Be-

troffenen müssen in die „Illegalität“ abtauchen. In vielen Fällen erfolgt

bereits die Einreise „illegal“: Seit der faktischen Abschaffung des Grun-

drechts auf Asyl im Jahr 1993 ist die Möglichkeit von MigrantInnen, auf

legalem Weg in die Bundesrepublik einzureisen, erheblich einge-

schränkt worden.3 Die Aussicht, im eigenen Herkunftsland wegen ma-

terieller Not nicht existieren zu können, ist seit eh und je weder ein

Asyl- noch ein sonstiger Einreisegrund.

Menschen, die sich entschließen, ihr Heimatland zu verlassen, stehen

unter erheblichem Druck, unbemerkt in die EU einzureisen. Viele Mi-

grantInnen verkaufen ihr gesamtes Hab und Gut, um für sich und ihre

Angehörigen eine Reise nach Europa finanzieren zu können.

Da die „Festung Europa“ ihre Grenzen hermetisch gegen das „neue

Lumpenproletariat“ von „illegalen“ EinwanderInnen abschirmt, sehen

sich viele gezwungen, auf immer riskanteren Wegen einzureisen. Seit

der Wiedervereinigung Deutschlands sind mindestens 145 Menschen

beim Versuch, in die BRD einzureisen, zu Tode gekommen. Eltern er-

tranken mit ihren Kindern in der Neiße oder erstickten in unzureichend

mit Luft versorgten Containern von Schiffen und LKW.4

„ Illegales“  Leben in Deutschland

Diejenigen, die es schaffen, „illegal“ in die Bundesrepublik zu gelan-

gen, sehen sich mit einer prekären Lebenssituation konfrontiert. Weil

sich die Illegalisierten praktisch immer in Gefahr sehen, abgeschoben

zu werden, sind sie in sämtlichen Lebensbereichen der Ausbeutung

durch Dritte schutzlos ausgesetzt. Staatliche Leistungen erhalten sie

nicht – darüber hinaus gestaltet sich der Gang zum Sozialamt als

große Gefahr, seitdem die MitarbeiterInnen des Sozialamtes gem.

§ 87 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) verpflichtet sind, Menschen ohne

legalen Aufenthaltsstatus an die Ausländerbehörden zu melden.

Oftmals kommen „Illegale“ zunächst bei Verwandten oder entfernt Be-

kannten unter. Danach müssen sie sich eine eigene Unterkunft besor-

gen. Viele Illegalisierte leben in völlig heruntergekommenen Behau-

sungen und müssen an ihre VermieterInnen horrende Mieten entrich-

ten. Sexualisierte Übergriffe und sonstige Gewalt durch die Vermiete-

rInnen sind keine Seltenheit. MieterInnenschutz können sie auf Grund

ihres ungesicherten Aufenthaltsstatus nicht in Anspruch nehmen.

Mit ähnlichen Bedingungen müssen die Illegalisierten auch im Ar-

beitssektor fertig werden. Sie arbeiten regelmäßig zu äußerst schlech-

ten finanziellen und nicht selten auch gesundheitsschädlichen Kondi-

tionen. Häufig werden sie von ihren ArbeitgeberInnen um ihren Lohn

geprellt. Ausstehende Löhne können wegen der Gefahr abgeschoben

zu werden vor Gericht nicht eingeklagt werden. Unfallversicherung

und Rentenansprüche bestehen nicht. Viele Frauen sehen sich ge-

zwungen, sich zu prostituieren.5

Illegalisierung macht krank und rechtlos

Ein weiteres Problem ist, dass viele „Illegale“ krank sind. Dies hängt

nicht zuletzt damit zusammen, dass diese unter dem erheblichen

Druck der Entdeckung stehen. Sie sind jedoch grundsätzlich auch von

der medizinischen Versorgung ausgeschlossen. Ohne legalen Auf-

enthaltsstatus ist es nicht möglich, Mitglied einer Krankenkasse zu

werden. Darüber hinaus sind sie oft nicht in der Lage – was theore-

tisch aber möglich wäre – ÄrztInnen bar zu bezahlen.

Viele lassen sich nicht behandeln, weil sie befürchten, an die Ab-

schiebungsbehörden verraten zu werden. Staatliche Krankenhäuser

sind nämlich gem. § 87 AufenthG verpflichtet, „illegale“ PatientInnen

bei der Polizei und den Abschiebebehörden zu denunzieren. Freilich

gibt es auch positive Beispiele, in denen ÄrztInnen ihrem ärztlichen

Gelöbnis entsprechend „Illegalen“ kostenlos in Notsituationen helfen.

In vielen Großstädten haben sich ehrenamtliche medizinische Flücht-

lingshilfen gebildet, welche jedoch nicht in sämtlichen Fällen in der

Lage sein dürften, dem erheblichen Hilfsbedarf gerecht zu werden.6

Die ständigen finanziellen Probleme zwingen die Betroffenen, sich

entweder durch Ladendiebstahl die erforderlichen Sachgüter zu be-

schaffen oder sich auf Kosten der eigenen Gesundheit extrem spar-

sam und einseitig lediglich von Brot, Kartoffeln, Reis oder Nudeln zu

ernähren. Viele sehen sich gezwungen, in den Müllcontainern der Su-

permärkte nach abgelaufenen weggeworfenen Lebensmitteln zu su-

chen.7

Nicht zuletzt sehen sich „Illegale“ tätlichen rassistischen Angriffen be-

sonders schutzlos ausgeliefert, weil sie die TäterInnen nicht einmal bei

der Polizei anzeigen können, ohne sich selbst in Gefahr zu bringen.

Selbst wenn „Illegale“ Opfer von Verbrechen werden, wird kein Ab-

schiebeschutz gewährt. Damit erklärt der Staat „Illegale“ für „vogelfrei“;

sie haben „kein Recht auf Recht.“8
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sungsrechtlich bedenklich angesehen. So verstößt etwa die Höchst-

dauer der Abschiebehaft von bis zu 18 Monaten gegenüber Migran-

tInnen (§ 62 Abs. 3 AufenthG), die sich keiner Straftat schuldig ge-

macht haben, gegen die Fortbewegungsfreiheit der Betroffenen,

Art. 2 Abs. 2 S. 2 Grundgesetz (GG), und gegen das Verhältnis-

mäßigkeitsprinzip.15

Am Ende der Abschiebehaft steht meist die Abschiebung. Jährlich

werden rund 50.000 AsylbewerberInnen und „Illegale“ abgescho-

ben.16 Bei gewaltsamen Abschiebungen bedienen sich die Mitarbei-

terInnen des Bundesgrenzschutzes nicht selten regelrechter Folter-

methoden. In der Bundesrepublik sind bereits mindestens fünf Men-

schen durch gewalttätige Abschiebungen zu Tode gekommen.17

Ausreisezentren

Die deutschen Abschiebebehörden sehen sich zunehmend mit dem

Problem konfrontiert, dass sie aufgegriffene Illegalisierte und abge-

lehnte AsylbewerberInnen, die sich weigern, ihr Herkunftsland zu nen-

nen, nicht abschieben können. Um dem abzuhelfen, wurden sog.

Ausreisezentren geschaffen. Die Betroffenen sind verpflichtet, in die-

sen Einrichtungen zu leben, werden aber nicht inhaftiert. Sie erhalten

im Unterschied zur Abschiebehaft nicht einmal Taschengeld. Der (zeit-

lich unbegrenzt mögliche) Aufenthalt in den Ausreisezentren soll auf

schmerzvolle Weise deutlich machen, dass die Betroffenen auf ein

Leben in Frieden und Wohlstand in Deutschland nicht zu hoffen brau-

chen. Die Behörden wollen auf diese Weise zur „freiwilligen“ Angabe

der Informationen bzw. zur „freiwilligen“ Ausreise zwingen. Faktisch

bewirken die Ausreisezentren jedoch eher, dass die Betroffenen ab-

tauchen, was allerdings als Erfolg verbucht wird, weil sie den Staat ab

diesem Zeitpunkt nichts mehr kosten.18

Der Illegalisierung ein Ende setzen

Die Schilderung der Bedingungen, unter denen MigrantInnen „illegal“

hier leben müssen, sowie der Umgang der Ausländerbehörden mit

den „Illegalen“ offenbart einen dringenden – jedoch bereits seit Jah-

ren akut bestehenden – Handlungsbedarf, die soziale und rechtliche

Situation der Betroffenen grundlegend zu verbessern. Es besteht Ei-

nigkeit, dass es den Wohlstandszentren angesichts eines weiter zu-

nehmenden Wohlstandsgefälles19 nicht gelingen kann, die „illegale“

Einwanderung zu stoppen – sie ist ein unabänderliches Faktum.

Inzwischen sind in Europa ganze Wirtschaftssektoren von den „ille-

galen“ EinwanderInnen abhängig. In Italien etwa werden schätzungs-

weise 20 bis 30 % des Bruttosozialprodukts von „Illegalen“ erwirt-

schaftet. In Berlin, in den 1990ern die größte Baustelle Europas, hät-

ten die von der Bundesregierung vorgegebenen Kostenspielräume

nicht ohne „illegale“ Arbeitskräfte eingehalten werden können.20 Es

herrscht eine Politik des „Laisser-faire“.21 Es besteht eine regelrech-

te Nachfrage nach „illegalen“ Arbeitskräften, die die Lohnnebenkosten

nach unten drücken, anderseits jedoch nicht die Sozialsysteme in An-

spruch nehmen.22EinwanderInnen, die den „richtigen Deutschen“ we-

niger nützen als sie kosten, sollen nach der Vorstellung nicht nur der

CDU/CSU keine Möglichkeit haben, als ArbeitsmigrantInnen einen le-

galen Aufenthaltsstatus zu erlangen.23

Ein solcher Zustand ist nicht haltbar. Durch die Illegalisierung und Kri-

minalisierung von Menschen ohne legalen Aufenthaltsstatus profitiert

der Staat mittelbar von der menschenrechtswidrigen Ausbeutung der

„Illegalen“ durch Dritte. Die „Illegalen“ sind Zuständen ausgesetzt, die

mit dem Anspruch der BRD, ein Rechts- und Sozialstaat (Art. 20 GG)

zu sein, nicht vereinbar sind. Durch die „Illegalisierung“ sehen sich die

Betroffenen genötigt, sich gesundheits- und z.T. sogar lebensgefähr-

lichen Zuständen auszusetzen.

Abschiebehaft

Werden „Illegale“ von den Ausländerbehörden entdeckt, werden sie in

der Regel in sog. Abschiebehaft genommen. Abschiebehaft wird in ge-

fängnisgleichen Abschiebeknästen und z.T. sogar im Strafvollzug

durchgeführt. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass die

Betroffenen – wie dies im übrigen auch sonst im Umgang mit Asylbe-

werberInnen und „Illegalen“ geschieht – bewusst besonders schlecht

behandelt werden, um andere von dem Versuch, nach Deutschland

einzureisen, abzuschrecken.9 Dies wird auch durch die Aussage des

ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar

Späth belegt, der sich 1982 für die Einrichtung von Internierungslagern

für Flüchtlinge aussprach: „Die Buschtrommeln werden in Afrika sig-

nalisieren – kommt nicht nach Baden-Württemberg, dort müsst ihr ins

Lager.“10

Die Abschiebehäftlinge sind oft härteren Unterbringungsbedingungen

unterworfen als Strafgefangene, die eine Freiheitsstrafe verbüßen.

Doppelt vergitterte Fenster und der Einsatz von Trennscheiben bei Be-

suchen sind keine Seltenheit.11 Gewährtes Taschengeld reicht in der

Regel gerade, um eine Telefonkarte zu kaufen. Für sonstige Lebens-

mittel oder Zigaretten bleibt kein Geld übrig.12

In den Abschiebegefängnissen steht den Betroffenen eine hinrei-

chende therapeutisch-medizinische sowie sozialarbeiterische Be-

treuung nicht zur Verfügung. Zum Teil wird gefordert, einen Personal-

schlüssel von mindestens einem/r SozialarbeiterIn auf 100 Abschie-

behäftlinge anzustreben.13 Die Realität in vielen Abschiebehaftein-

richtungen sieht nämlich wesentlich schlechter aus. Vergegenwärtigt

man sich, dass ein ganz überwiegender Teil der Inhaftierten traumati-

siert ist und unter psychischen Erkrankungen leidet, zeigt sich, dass

ein wesentlich niedrigerer Personalschlüssel von eins zu zehn oder

noch darunter dringend erforderlich wäre.

Die Abschiebehäftlinge werden mit ihren elementaren Existenzäng-

sten allein gelassen. Daher und weil viele der Betroffenen sich zu

Recht vor ihrer Abschiebung, vor erneuter Folter, Erniedrigung oder

elementarer materieller Not, fürchten müssen, verwundert es nicht,

dass sich viele Abschiebehäftlinge aus Furcht vor der Abschiebung

selbst verletzen oder keinen anderen Ausweg als den Suizid sehen.14

Zu Recht wird die Abschiebehaft in ihrer jetzigen Form als verfas-
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Legalisierung

Das Bundesverfassungsgericht hat eine staatliche Schutzpflicht ge-

genüber den Rechtsgütern Leib und Leben (Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG) an-

erkannt. Bei der Erfüllung dieser Pflicht habe der Staat jedoch einen

weiten Spielraum24 Ob eine verfassungsrechtliche Pflicht besteht, die-

sen Zuständen durch eine Legalisierung der Betroffenen abzuhelfen

und v.a. ob eine solche eventuell bestehende Verpflichtung Eingang

in die Rechtsprechung finden wird, erscheint jedoch fraglich, da – so

die wohl zu erwartende Argumentation – sich die MigrantInnen

schließlich „freiwillig“ in der BRD aufhalten und darüber hinaus auch

noch „illegal“ eingereist sind.

Denkbar wäre es aber, aus dem Sozialstaatsgebot oder Art. 2

Abs. 2 S. 1 GG eine Pflicht des Staates abzuleiten, zumindest Maß-

nahmen zu unterlassen, welche dazu führen, dass „Illegale“ sich ge-

zwungen sehen, keine staatliche Hilfe in Anspruch zu nehmen. Der

Schutzpflicht des Staates für die Rechtsgüter Leib und Leben sollte

Vorrang vor dem erklärten verwaltungsrechtlichen Bedürfnis der Be-

endigung „illegaler“ Aufenthalte eingeräumt werden. Daraus würde

etwa folgen, die Meldepflicht aus § 87 AufenthG für ÄrztInnen in öf-

fentlichen Einrichtungen zu beseitigen. Letztendlich handelt es sich

bei solchen Überlegungen um verzweifelte Bemühungen in dem Wis-

sen, dass „etwas“ geschehen muss.

Eine bessere rechtliche Absicherung der Betroffenen lässt sich nur mit

deren voller Legalisierung erreichen, wie dies in der Vergangenheit be-

reits in einigen europäischen Staaten (Italien, Spanien, Belgien, Frank-

reich, Portugal) erreicht wurde.25 Das derzeitige gesellschaftliche

Klima und die Positionen aller Parteien im Bundestag stehen dieser

Forderung ablehnend gegenüber. Die Frage, ob sich eine Legalisie-

rung lang- oder mittelfristig erreichen lassen wird, wird deshalb nicht

zuletzt davon abhängen, inwiefern es die betroffenen Subjekte und

ihre UnterstützerInnen, z.B. die in Deutschland aktive „Gesellschaft für

Legalisierung“, schaffen, sich – etwa wie die „Sans Papiers“ in Frank-

reich – zu organisieren und ihren Forderungen kraftvoll Ausdruck zu

verleihen.

Tobias Mushoff ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der

Universität Bielefeld.
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